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Im Interesse einer leichteren Lesbarkeit wird im gesamten Text die männliche Form verwendet;
die weibliche Form ist selbstverständlich eingeschlossen.

Die Gemeindeversammlung hat am 4. Dezember 2019 die Änderung der Gemeindeordnung mit
den Bestimmungen über die Bürgerrechtskommission genehmigt.
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Der Gemeinderat Knutwil erlässt gestützt auf die Gemeindeordnung Art. 29b der Gemeinde
Knutwil folgende Verordnung:

Art. l Auftrag

l Die Bürgerrechtskommission erfüllt alle Aufgaben, die das Bürgerrechtsgesetz den Gemeinden im
Zusammenhang mit der Erteilung des Gemeindebürgerrechts bzw. der Entlassung aus dem Ge-
meindebürgerrecht an schweizerische Gesuchsteller vorsieht sowie für die Prüfung und Erteilung
an ausländische Gesuchsteller.

2 Die Bürgerrechtskommission entscheidet abschliessend über die Einbürgerungsgesuche und be-
gründet ihre Entscheide schriftlich.

Art. 2 Grundlagen

Für die Beurteilung der Einbürgerungsgesuche sind folgende gesetzliche Grundlagen massge-
bend:

Bundesgesetz über die Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG)
Verordnung über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsverordnung, BüV)
Kantonales Bürgerrechtsgesetz (KBüG)
Verordnung zum Bürgerrechtsgesetz (kBüV)
Gemeindeordnung (GO Art. 29b)

Art. 3 Organisation der Kommission

1 Präsident

Der Gemeinderat bestimmt ein Mitglied aus seinen Reihen als Präsidenten.

2

3

Sachbearbeiter

Der verantwortliche Sachbearbeiter des Bürgerrechtswesens der Gemeindeverwaltung nimmt mit
beratender Stimme an den Sitzungen teil, ist kein Mitglied der Kommission und hat kein Stimm-
recht. Der Sachbearbeiter wird vom Gemeinderat aus dem Personal der Gemeindeverwaltung be-
stimmt und führt an den Sitzungen das Protokoll.
Im Übrigen konstituiert sich die Bürgerrechtskommission an der ersten Sitzung der Legislaturperi-
ode selbst. Insbesondere wählt die Bürgerrechtskommission aus ihrer Mitte einen Vizepräsidenten
sowie jährlich den Ausschuss.

Art. 4 Ausschuss

1 Zur Vorbehandlung der Einbürgerungsgesuche ausländischer Gesuchsteller sowie der Entschei-
dung über die Zusicherung und Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht Schweizer Gesuchstel-
ler wird von der Bürgerrechtskommission ein Ausschuss bestimmt.

2 Der Ausschuss besteht aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder werden jede Legislatur neu bestimmt.
Der Sachbearbeiter nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des Ausschusses teil, ist kein
Mitglied und hat kein Stimmrecht.

3 Aufgabenkreis des Ausschusses:
a. Führung des Vorgesprächs
b. Behandlung von Hinweisen
c. Abklärung unklarer Sachverhalte inklusive Gewährung rechtliches Gehör für das Vorgespräch
d. Bei Bedarf Abgabe von Empfehlungen an den Gesuchsteller
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e. Besprechung derlnformation und Erklärung betreffend Beachten der Rechtsordnung sowie der
Erklärung zur Respektierung der Werte der Bundesverfassung

4 Kompetenzen des Ausschusses:
a. Vorentscheidung über Rückzug, Aufteilung bzw. Sistierungvon Gesuchen, bei Zustimmung des

Gesuchstellers

b. Fazit an die Bürgerrechtskommission über den Gesuchsteller und das Vorgespräch
c. Stellungnahmen über allfällige Ablehnungs-, Rückzugs- und Aufteilung- bzw. Sistierungsgrün-

den von Gesuchen bei fehlender Zustimmung des Gesuchstellers

Art. 5 Kommunikation

Der Präsident der Bürgerrechtskommission ist von Amtes wegen der Kommunikationsbeauf-
tragte, welcher für die Information nach aussen zuständig ist.

Art. 6 Sitzungsanordnung

1 Der Präsident lädt je nach Anfall der Geschäfte zu einer Sitzung ein. Die Einladung ist rechtzeitig
vor dem Sitzungstermin den Kommissionsmitgliedern zuzustellen.

2 Vier Kommissionsmitglieder können schriftlich beim Präsidenten der Bürgerrechtskommission
eine Sitzung verlangen.

3 Das Prinzip der Kollegialbehörde gilt für die Bürgerrechtskommission.

Art. 7Traktandenliste

1 Der Einladung wird eine Traktandenliste beigelegt.

2 Der Präsident legt in Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Sachbearbeiter Bürgerrechtswe-
sen die Traktandenliste fest, in welcher die Behandlung der einzelnen Gesuche definiert wird.

Art. 8 Beschlussfassung

1 Die Bürgerrechtskommission ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.

2 Sie fasst ihre Beschlüsse mit dem absoluten Mehr der Anwesenden. Bei Stimmengleichheit nach
der zweiten Abstimmung hat der Präsident den Stichentscheid.

3 Die Kommissionsmitglieder sind zur Stimmabgabe verpflichtet. Es findet eine offene Abstimmung
statt.

Art. 9 Ausstand

Für die Kommissionsmitglieder gelten die Ausstandsbestimmungen gemäss §§ 14 ff. des Verwaltungs-
rechtspflegegesetzes (VRG). Im Zweifelsfall entscheidet die Kommission über die Ausstandspflicht.
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Art. 10 Amtsverschwiegenheit

Die Kommissionsmitglieder und der Sachbearbeiter des Bürgerrechtswesens haben während und nach
der Amtszeit über alle Kommissionsangelegenheiten Schweigepflicht.

Art. 11 Bedrohungen

Werden einzelne Mitglieder der Kommission bedroht oder unter Druck gesetzt, sind sie verpflichtet,
dies der Kommission unverzüglich mitzuteilen.

Art. 12 Protokoll

1 Der Sachbearbeiter des Bürgerrechtswesens erstellt rechtzeitig das Protokoll, das an der nächsten
Sitzung zur Genehmigung unterbreitet und verabschiedet wird.

2 Die Verhandlungen können elektronisch aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnung dient aus-
schliesslich der Protokollhilfe und wird nach Eintritt der Rechtskraft des zu erlassenden Entscheids
gelöscht.

3 Sofern das Protokoll Inhalte aufweist, welche organisatorische oder finanzielle Auswirkungen auf
die Bürgerrechtskommission hat, wird dem Gemeinderat den entsprechenden Auszug ausgehän-
digt.

Art. 13 Publikation der Gesuche

l

2

Die Namen der ausländischen einzubürgernden Personen werden vor der Behandlung in der Bür-
gerrechtskommission öffentlich bekannt gemacht. Den Einwohnern von Knutwil steht das Recht
zu, während einer Frist von 20 Tagen sich zu den Gesuchen zu äussern und schriftlich eine begrün-
dete Stellungnahme abzugeben. Auf anonyme Eingaben wird nicht eingetreten.

Nach erfolgter Einbürgerung seitens Bund und Kanton erfolgt ebenfalls eine öffentliche Mittei-
lung.

Art. 14 Einbürgerungsverfahren und Aufgaben der Bürgerrechtskom-
mission

1 Die Gesuche werden in der Reihenfolge ihres Eingangs behandelt. Über Ausnahmen entscheidet
die Bürgerrechtskommission.

2 Die Richtlinien für das Einbürgerungsverfahren ausländischen Gesuchsteller sind im Anhang l be-
schrieben.

3 Schweizerische Gesuchsteller

Für schweizerische Gesuchsteller wird ein Verfahren durchgeführt, welches durch den Ausschuss
geleitet wird. Für dieses Verfahren sind nachstehende Aufgaben durch den Ausschuss wahrzu-
nehmen:

a. Die gesetzlichen Voraussetzungen werden geprüft;

b. Auf die Publikation sowie Anhörung der schweizerischen Gesuchsteller wird grundsätzlich ver-
ziehtet;
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4

c. Der Ausschuss der Bürgerrechtskommission entscheidet abschliessend über die Zusicherung
der Einbürgerungsgesuche;

d. Ebenso entscheidet der Ausschuss der Bürgerrechtskommission über die Entlassung aus dem
Gemeindebürgerrecht.

Ausländische Gesuchsteller

Das Einbürgerungsverfahren wird durch die Bürgerrechtskommission geleitet. Für das ordentli-
ehe Verfahren sind nachstehende Aufgaben durch die Bürgerrechtskommission wahrzunehmen:

a. Akteneinsicht in die Einburgerungsgesuche in der Aktenauflage (das Aktenstudium der Mit-
glieder der Bürgerrechtskommission findet elektronisch statt)

b. Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen

c. Entgegennahme und Prüfung der Stellungnahmen aus der öffentlichen Bekanntmachung

d. Gespräche mit den Gesuchstellern

Abklärung der Integration und der Verständigung in der deutschen Sprachee.

f. Abklärung der Akzeptanz unserer Gesetzesordnung, insbesondere in Bezug der Religionsfrei-
heit, Eherecht, Gleichstellung etc.

g. Den ausländischen Gesuchstellern ist das rechtliche Gehör zu den einer Einbürgerung wider-
sprechenden Gründen zu gewähren

h. Nach Ablauf der Eingabefrist(Publikationsfrist 20 Tage) und nach Vorliegen der Stellungnahme
durch den ausländischen Gesuchsteller zu allfälligen Eingaben fällt die Bürgerrechtskommis-
sion den Einbürgerungsentscheid an einer ordentlichen einberufenen Sitzung. Zu diesem
Zweck klärt die Bürgerrechtskommission den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen
ab und würdigt die Einwendungen der Stimmberechtigten und weitere Interessierten nach
pflichtgemässem Ermessen.

i. Erlass von weiteren Aufgaben

j. Die Bürgerrechtskommission entscheidet abschliessend über die Einbürgerungsgesuche und
begründet ihre ablehnenden Entscheide

Art. 15 Aufgaben des Sachbearbeiters Bürgerrechtskommission

Für das Einbürgerungsverfahren sind nachstehende Aufgaben durch den Sachberarbeiter Bürger-
rechtskommission wahrzunehmen:

a. Orientierung und Hilfeleistung an Einbürgerungsinteressierte

b. Abgabe der Gesuchsunterlagen an die Gesuchsteller

c. Entgegennahme von Einbürgerungsgesuchen

d. Vervollständigung der Gesuchsunterlagen

Prüfen der Gesuche nach den gesetzlichen Bestimmungene.

f. Einholen und Entgegennahme von Einbürgerungsberichten (3-4 Referenzauskünfte, Polizei-
posten, Sozialamt, Steueramt, Betreibungsamt, Strafregisterauszug, wo sinnvoll Schulleitung
etc.)

g. Vorbereitung und Durchführung der Aktenauflage zuhanden der Bürgerrechtskommission

h. Organisation der Einbürgerungsgespräche

i. Öffentliche Bekanntgabe der Einbürgerungswilligen

j. Protokollführung bei den Sitzungen der Bürgerrechtskommission

k. Orientierung des Gemeinderates mit dem Protokoll
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l. Ausfertigung der Einbürgerungsentscheide

m. Veranlassung der Rechnungsstellung durch die Finanzabteilung

n. Mitteilungen der Entscheide resp. Einbürgerungszusicherungen an die zuständigen Amtsstel-
len

o. Veröffentlichung der Eingebürgerten

Art. 16 Behandlung von Hinweisen

1 Anonyme Hinweise werden nicht behandelt.

2 Hinweise haben an den Präsidenten und / oder den Sachbearbeiter der Bürgerrechtskommission
zu erfolgen.

3 Hinweise können schriftlich oder mündlich erfolgen. Mündliche Hinweise werden protokolliert
und sind durch den Hinweisgeber zu unterzeichnen. Alle Hinweise werden in den Akten abgelegt
und müssen auf Verlangen dem Gesuchsteller zur Stellungnahme unterbreitet werden.

Art. 17 Vorgespräch

1 Der Gesuchsteller wird vor dem Einbürgerungsgespräch zu einem Vorgespräch vor dem Ausschuss
eingeladen. Die Gesprächsführung obliegt dem Präsidenten.

2 Das Vorgespräch dient einer ersten Einschätzung des Integrationsstandes des Gesuchstellers.

3 Dem Gesuchsteller können vorhandene Defizite aufgezeigt und Empfehlungen abgegeben werden.

4 Rückzug, Aufteilung und Sistierung eines Gesuches aufgrund von Empfehlung des Ausschusses hat
der Gesuchsteller schriftlich zu bestätigen.

Art. 18 Einbürgerungsgespräch

1 Die Bürgerrechtskommission lädt den Gesuchsteller zu einem Einbürgerungsgespräch ein.

2

3

Die Bürgerrechtskommission bezweckt durch das Gespräch, einen persönlichen Eindruck vom Ge-
suchsteller zu erlangen. Der Gesuchsteller gibt über seine Beweggründe, das Schweizer Bürger-
recht zu erlangen Auskunft.

Im Verlaufe des Gesprächs überzeugt sich die Bürgerrechtskommission von der Integration des
Gesuchstellers. Dazu gehören insbesondere der Respekt gegenüber der hiesigen Rechtsordnung,
Kontakte zur einheimischen Bevölkerung sowie Kenntnisse der deutschen Sprache. Es können wei-
tere Fragen gestellt werden, die den Alltag des Gesuchstellers und seine Grundkenntnisse des po-
litischen Systems, der Geografie, der Geschichte und der Kultur der Schweiz betreffen. Diese Auf-
Zahlung ist nicht abschliessend.

4 Das Gespräch basiert auf dem Leitfaden Einbürgerungsgespräch, welcher durch die Bürgerrechts-
kommission erlassen wird.

5 Die Gesprächsleitung obliegt dem Präsidenten. Sämtliche Mitglieder haben die Gelegenheit, dem
Gesuchsteller Fragen zu stellen.
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Art. 19 Beratung und Beschluss

1 Nach dem Gespräch und der Empfehlung des Ausschusses berät die Bürgerrechtskommission über
das Gesuch. Folgende Beschlüsse sind möglich:
a. Zusicherung des Gemeindebürgerrechts der Gemeinde Knutwil, wenn die Anforderung als er-

füllt betrachtet werden;

b. Sistierung des Gesuches, falls die Voraussetzungen noch nicht vollumfänglich erfüllt sind, je-
doch die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie nach einer bestimmten, durch die Bürgerrechts-
kommission festzulegenden Frist erfüllt werden können. Der Gesuchsteller hat schriftlich be-
kannt zu geben, ob er mit einer Sistierung einverstanden ist.

c. Empfehlung zur Aufteilung des Gesuchs, falls bei einem Gesuch einer Familie eine oder meh-
rere Personen die Voraussetzungen nicht erfüllen. Die Gesuchstellenden haben schriftlich be-
kannt zu geben, ob sie das Gesuch aufgrund der Sachlage aufrechterhalten wollen oder mit
einer Aufteilung einverstanden sind.

d. Empfehlung zum Rückzug des Gesuches, falls die Anforderungen als nicht erfüllt betrachtet
werden. Der Gesuchsteller hat schriftlich bekannt zu geben, ob er das Gesuch aufgrund der
Sachlage aufrechterhalten will oder mit einem Rückzug einverstanden ist.

e. Ablehnung, falls die Anforderungen als nicht erfüllt betrachtet werden oder seitens des Ge-
suchstellers eine Sistierung bzw. die Empfehlung zur Aufteilung oder zum Rückzug des Gesu-
ches zurückgewiesen wird.

2 Der Sachbearbeiter fasst den Beschluss in einem Protokoll zusammen.

Art. 20 Entscheid

1 Der Entscheid der Bürgerrechtskommission wird durch den Präsidenten und den Sachbearbeiter
Bürgerrechtswesen unterzeichnet, bei Abwesenheit durch den jeweiligen Stellvertreter. Ableh-
nende Entscheide sind konkret zu begründen.

2 Der Entscheid über die Einbürgerung wird dem Gesuchsteller schriftlich und versehen mit einer
Rechtsmittelbelehrung zugestellt. Gegen den Entscheid kann innert 20 Tagen - seit Zustellung -
beim Justiz- und Sicherheitsdepartement Verwaltungsbeschwerde erhoben werden.

Art. 21 Gebühren
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Die Gebühren für das Einbürgerungsverfahren werden kostendeckend den Gesuchstellern belastet.

1 Ausländische Gesuchsteller

a. Das Gesuch wird erst behandelt, wenn der Kostenvorschuss von Fr. 700.00 bei Einzelpersonen
und Fr. 900.00 bei Familien bezahlt ist. Andernfalls wird auf das Gesuch nicht eingetreten.

b. Die ordentliche Bearbeitungsgebühr beträgt für Einzelpersonen Fr. 1'430.00 und für Familien
Fr. 1'860.00. Ausserordentliche Aufwands und Auslagen bleiben vorbehalten und werden zu-
sätzlich in Rechnung gestellt.

2

3

Schweizerische Gesuchsteller

Die Gebühren für das Einbürgerungsverfahren von schweizerischen Gesuchstellern beträgt gene-
rell Fr. 700.00.

Bei einem Abbruch (Rückzug, Sistierung etc.) eines Einbürgerungsverfahrens von ausländischen
Gesuchsteller vor der Behandlung in der Gesamtkommission betragen die Bearbeitungsgebühren
generell Fr. 900.00. Sobald ein Gesuch in der Gesamtkommission behandelt wird, gelten die in
Art. .21 Abs. l lit. b aufgeführten Gebühren.

-t-«
=3
c
^

-c
ca
c
*-»

T3
(U
Ü)
J=
u

T3
c
:f0



Seite 9 •c:^

Art. 22 Entschädigung

Die Kommissionsmitglieder werden gemäss Verordnung zum Personal- und Besoldungswesen
Art. 9 der Gemeinde Knutwil entschädigt. Über ausserordentliche Entschädigungen entscheidet
der Gemeinderat.

Art. 23 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit der Genehmigung durch den Gemeinderat Knutwil in Kraft.

Knutwil, 29. Juni 2023

Gemeind Knutwil
^

rät

^\^a Gallik^r
Gemeindepräsidentin

Hstffi^Wpp
Gemeiffäeschreiberin
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Anhang l

Richtlinien

für das Einbürgerungsverfahren
ausländischer Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller

vom 01.Januar 2020

A. Allgemeines

l. Zuständigkeit und Aufgaben

Gemäss Gemeindeordnung vom 04. Dezember 2019 wird die Entscheidungskompetenz über die
Zusicherung des Gemeindebürgerrechts von ausländischen Gesuchstellenden an die Bürgerrechts-
kommission delegiert.

Die Bürgerrechtskommission erfüllt alle Aufgaben, die das Bürgerrechtsgesetz den Gemeinden im
Zusammenhang mit der Prüfung und Erteilung an ausländische Gesuchsteller vorsieht. Die Bürger-
rechtskommission entscheidet abschliessend über die Einbürgerungsgesuche und begründet ihre
Entscheide schriftlich.

2. Einschlägige Rechtsgrundlagen

2.1 Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts
(Bürgerrechtsgesetz BüG) vom 20. Juni 2014 (SR 141.0)

Art. 9 Formelle Voraussetzungen

l Der Bund erteilt die Einbürgerungsbewilligung nur, wenn die Be-
werberin oder der Bewerber:

o. bei der Gesuchstellung eine Niederlassungsbewilligung besitzt; und
b. bei der Gesuchstellung einen Aufenthalt von insgesamt zehn Jahren in der Schweiz nachweist,

wovon drei in den letzten fünf Jahren vor Einreichung des Gesuchs.

2 Für die Berechnung der Aufenthaltsdauer nach Absatz l Buch-
stabe b wird die Zeit, während welcher die Bewerberin oder der
Bewerber zwischen dem vollendeten 8. und 18. Lebensjahr in der
Schweiz gelebt hat, doppelt gerechnet. Der tatsächliche Aufent-
halt hat jedoch mindestens sechs Jahre zu betragen.
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Art. 10 Voraussetzungen bei eingetragener Partnerschaft

l Ist die Bewerberin oder der Bewerber eine eingetragene Partnerschaft mit einer Schweizer Bürgerin
oder einem Schweizer Bürger eingegangen, so muss sie oder er bei der Gesuchstellung nachweisen,
dass sie oder er:

o. sich insgesamt während fünf Jahren in der Schweiz aufgehalten hat, wovon ein Jahr unmittel-
bar vor der Gesuchstellung; und

b. seit drei Jahren mit dieser Person in einer eingetragenen Partnerschaft lebt.
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Seite 11 B3e

2 Die kürzere Aufenthaltsdauer nach Absatz l Buchstabe a gilt auch für den Fall, dass eine der beiden
Partnerinnen oder einer der beiden Partner das Schweizer Bürgerrecht nach der Eintragung derPart-
nerschaft erwirbt durch:

o. eine Wiedereinbürgerung; oder
b. durch eine erleichterte Einbürgerung aufgrund der Abstammung von einem schweizerischen El-

ternteil

Art. 11 Materielle Voraussetzungen

Die Erteilung der Einbürgerungsbewilligung des Bundes erfordert, dass die Bewerberin oder der Bewer-
ber:

a. erfolgreich integriert ist;
b. mit den schweizerischen Lebensverhältnissen vertraut ist; und
c. keine Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz darstellt.

Art. 12 Integrationskriterien

l Eine erfolgreiche Integration zeigt sich insbesondere:

o. im Beachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;
b. in der Respektierung der Werte der Bundesverfassung;
c. in der Fähigkeit, sich im Alltag in Wort und Schrift in einer Landessprache zu verständigen;
d. in der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung; und
e. in der Förderung und Unterstützung der Integration der Ehefrau oder des Ehemannes, der ein-

getragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners oder der minderjährigen Kinder, über
welche die elterliche Sorge ausgeübt wird.

2 Der Situation von Personen, welche die Integrationskriterien von Absatz l Buchstaben c und d auf-
grund einer Behinderung oder Krankheit oder anderen gewichtigen persönlichen Umständen nicht
oder nur unter erschwerten Bedingungen erfüllen können, ist angemessen Rechnung zu tragen.

3 Die Kantone können weitere Integrationskriterien vorsehen.

Erleichterte Einbürgerung

Art. 20-25

Gemeinsame Bestimmungen

Art. 30 Einbezug der Kinder

In die Einbürgerung werden in der Regel die minderjährigen Kinder der Bewerberin oder des Bewerbers
einbezogen, wenn sie mit dieser oder diesem zusammenleben. Bei Kindern ab dem 12. Altersjahr sind
die Voraussetzungen nach den Artikeln 11 und 12 eigenständig und altersgerecht zu prüfen.
Art. 31 Minderjährige Kinder

l Minderjährige Kinder können das Gesuch um Einbürgerung nur durch ihren gesetzlichen Vertreter
einreichen.

2 -40 c/em /4/fer von 16 Jahren haben minderjährige Kinder zudem ihren eigenen Willen auf Erwerb des
Schweizer Bürgerrechts schriftlich zu erklären.
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Art. 33 Aufenthalt

l An die Aufenthaltsdauer angerechnet wird der Aufenthalt in der Schweiz mit Aufenthaltstitel in
Form:

a. einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung;
b. einer vorläufigen Aufnahme; die Aufenthaltsdauer wird zur Hälfte angerechnet; oder
c. einer vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten ausgestellten Legiti-

mationskarte oder eines vergleichbaren Aufenthaltstitels.

2 Kurzfristiges Verlassen der Schweiz mit der Absicht auf Rückkehr unterbricht den Aufenthalt nicht.

3 Der Aufenthalt in der Schweiz gilt als bei der Abreise ins Ausland aufgegeben, wenn die Ausländerin
oder der Ausländer sich bei der zuständigen Behörde abmeldet oder während mehr als sechs Mona-
ten tatsächlich im Ausland lebt.

Art. 35 Gebühren

l Die Bundesbehörden sowie die kantonalen und kommunalen Behörden können im Zusammenhang
mit Einbürgerungsverfahren oder Verfahren betreffend Nichtigerklärungen von Einbürgerungen Ge-
bühren erheben.

2 Die Gebühren dürfen höchstens kostendeckend sein.

3 Für die Verfahren in seiner Zuständigkeit kann der Bund eine Vorauszahlung der Gebühren verlan-
gen.

2.2 Bürgerrechtsgesetz des Kantons Luzern vom 15. Mai 2017 (SRL 002)

§17 Schweizerinnen und Schweizer

l Schweizerinnen und Schweizer erhalten das Gemeinde- und das Kantonsbürgerrecht auf Gesuch hin,
wenn sie

o. sich in den letzten fünf Jahren vor Einreichung des Gesuchs während insgesamt dreier Jahre in
der Einbürgerungsgemeinde aufgehalten haben,

b. sich unmittelbar vor der Einbürgerung während mindestens eines Jahres ununterbrochen in der
Einbürgerungsgemeinde aufgehalten haben und

c. in der Einbürgerungsgemeinde einen guten Rufgeniessen.

§18 Ausländerinnen und Ausländer

l Ausländerinnen und Ausländern kann auf Gesuch hin das Gemeindebürgerrecht zugesichert werden,
wenn sie zusätzlich zu den Voraussetzungen gemäss §17

a. erfolgreich integriert sind,
b. mit den örtlichen Lebensverhältnissen vertraut sind und

c. keine Gefährdung der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz darstellen.

2 Der Situation von Personen, welche die Kriterien von Absatz la und b aufgrund einer Behinderung
oder Krankheit oder anderer gewichtiger persönlicher Umstände nicht oder nur unter erschwerten
Bedingungen erfüllen können, ist angemessen Rechnung zu tragen.

"°
fü
-c
L-
Ld

LO
-0
c
Z3

-I—'

d
^

(0
c
+-•

-0
ro
W

u

T3
c
:f0



Seite 13 •:^e

§ 19 Erfolgreiche Integration

l Eine erfolgreiche Integration zeigt sich insbesondere

o. im Beachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
b. in der Respektierung der Werte der Bundesverfassung,
c. in der Fähigkeit, sich im Alltag in deutscher Sprache und Schrift zu verständigen,
d. in der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung,
e. in der Förderung und Unterstützung der Integration des Ehemannes oder der Ehefrau, des ein-

getragenen Partners oder der eingetragenen Partnerin oder der minderjährigen Kinder, über
welche die elterliche Sorge ausgeübt wird.

§20 Beachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

l Die gesuchstellende Person verstösst gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung, wenn sie na-
mentlich

o. gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet,
b. öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen nicht erfüllt,
c. nachweislich Verbrechen oder Vergehen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, Verbre-

chen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.

2 Eine Einbürgerung ist ausgeschlossen, solange ein Eintrag im Strafregister des Bundes besteht, der
für die zuständigen Einbürgerungsbehörden einsehbar ist. Ausnahmen sind bei bedingten Strafen
und Übertretungen möglich. Massgebend ist die Schwere der Straftat.

§22 Sprachnachweis

l Die gesuchstellende Person muss in Deutsch mündliche Sprachkompetenzen auf dem Referenzni-
veau BI und schriftliche Sprachkompetenzen auf dem Referenzniveau A2 des Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) nachweisen.

2 Der Nachweis für die Sprachkompetenzen nach Absatz l gilt als erbracht, wenn die gesuchstellende
Person

a. Deutsch als Muttersprache spricht und schreibt,
b. während mindestens fünf Jahren die obligatorische Schule in deutscher Sprache besucht hat,
c. eine Ausbildung auf Sekundarstufe II oder auf Tertiärstufe in deutscher Sprache abgeschlossen
hat,

d. über einen Sprachnachweis verfügt, der die Sprachkompetenzen nach Absatz l bescheinigt und
der sich auf einen Sprachtest abstützt, der den allgemein anerkannten Qualitätsstandards für
Sprachtestverfahren entspricht.

§ 23 Teilnahme am Wirtschaftsleben oder Erwerb von Bildung

l Die gesuchstellende Person nimmt am Wirtschaftsleben teil, wenn sie durch Einkommen, Vermögen
oder Leistungen Dritter, auf die ein Rechtsanspruch besteht, ihre Lebensunterhaltskosten und Un-
terhaltsverpflichtungen im Zeitpunkt der Gesuchstellung und der Einbürgerung deckt.

2 Die gesuchstellende Person nimmt am Erwerb von Bildung teil, wenn sie im Zeitpunkt der Gesuch-
Stellung oder der Einbürgerung in Aus- oder Weiterbildung ist.

3 Wer in den drei Jahren unmittelbar vor der Gesuchstellung oder während des Einbürgerungs-verfah-
rens Sozialhilfe bezieht, erfüllt das Erfordernis der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb
von Bildung nicht, ausser die bezogene Sözialhilfe wird vollständig zurückerstattet.
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§24 Förderung der Integration von Familienmitgliedern

l Die gesuchstellende Person fördert die Integration der Familienmitglieder, wenn sie diese unter-
stützt:

o. beim Erwerb von Sprachkompetenzen in deutscher Sprache,
b. bei der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung,
c. bei der Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben der Gesellschaft am Ort oder
d. bei anderen Aktivitäten, die zu ihrer Integration in der Schweiz und am Ort beitragen.

§25 Vertrautsein mit den örtlichen Lebensverhältnissen

l Die gesuchstellende Person ist mit den örtlichen Lebensverhältnissen vertraut, wenn sie namentlich

o. über Grundkenntnisse der geografischen, historischen, politischen und gesellschaftlichen Ver-
hältnisse in Bund, Kanton und Gemeinde verfügt,

b. am sozialen und kulturellen Leben der lokalen Gesellschaft teilnimmt und
c. Kontakte zu Schweizerinnen und Schweizern pflegt.

2.3 Verordnung zumBürgerrechtsgesetz des Kantons Luzern

§ 2 Gesuchsunterlagen

l Dem Gesuch um Einbürgerung nach § 11 des Kantonalen Bürger-
rechtsgesetzes sind die erforderlichen Auszüge aus dem Schwei-
zerischen Personenstandsregister, ein Auszug aus dem eidge-
nössischen Strafregister, ein Auszug aus dem
Betreibungsregister der Wohnsitzgemeinde sowie der Ausweis
über den Wohnsitz oder den Aufenthalt beizulegen. Ausländi-
sehe Personen haben sich zu diesem Zweck vor der Gesuchsein-

reichung beim zuständigen Zivilstandsamt in das Schweizerische
Personenstandsregister aufnehmen zu lassen.

2 Für Gesuchsteller und Gesuchstellerinnen der gleichen Familie
genügt ein einziger Familienausweis.

3 Die Gemeinde kann die Gesuchsunterlagen, mit Ausnahme der
Auszüge aus dem Schweizerischen Personenstandsregister, auch
selber einfordern. Sie stellt den Gesuchstellenden die dadurch
entstehenden Kosten in Rechnung.

§ 3 Abklärungen
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l Die Gemeinde lässt bei ausländischen Gesuchstellern und Ge-

suchstellerinnen nach den Weisungen des Justiz- und Sicher-
heitsdepartementes einen Einbürgerungsbericht erstellen.

2 S/'e kann weitere Unterlagen einfordern und Abklärungen treffen, um festzustellen, ob die Vo-
raussetzungen für die Einbürgerung erfüllt sind.
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§21 Gebühren

Für die Verrichtungen im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens erheben die Gemeinden und das
Justiz- und Sicherheitsdepartement Gebühren gemäss der Verordnung über den Gebührenbezug
der Gemeinden vom 23. November 2010 und gemäss Gebührentarifund Kostenverordnungfürdie
Staatsverwaltung vom 28. Mai 1982.

2.4 Gemeindeordnung Knutwil

Art. 29b Bürgerrechtskommission

l Die Bürgerrechtskommission bestehtaus fünf bis sieben Mitglie-
dem. Ein Mitglied des Gemeinderates gehört der Bürgerrechts-
kommission von Amtes wegen an und führt deren Vorsitz. Die
weiteren maximal sechs Mitglieder werden von den Stimmbe-
rechtigten an der Gemeindeversammlung gewählt. Im Übrigen
konstituiert sich die Kommission selber.

3 Die Bürgerrechtskommission besitzt die Entscheidungskompe-
tenz (ohne Genehmigung der Gemeindeversammlung) über die
Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an ausländische Perso-
nen. Ihre Befugnisse und Kompetenzen richten sich nach den ge-
setzlichen Vorgaben.

4 Die Namen der ausländischen einzubürgernden Personen werden vor der Behandlung in der Kom-
mission öffentlich bekannt gemacht. Den Einwohnern von Knutwil steht das Recht zu, während einer
Frist von 20 Tagen bei der Bürgerrechtskommission schriftlich eine begründete Stellungnahme zum
Einbürgerungsgesuch abzugeben.
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5 Die Bürgerrechtskommission hat Anrecht auf alle zur Behand-
lung der Gesuche notwendigen Informationen und Dokumente.
Die Kommissionsmitgliedersind verpflichtet, über diese Informa-
tionen Stillschweigen im Sinne des Amtsgeheimnisses zu bewah-
ren.

6 Der Gemeinderat regelt das Nähere in der Verordnung.
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B. Verfahren

3. Abgabe Formular Einbürgerungsgesuch und Informationsschriften

Das Formular Einbürgerungsgesuch wird nur am Schalter der Gemeindekanzlei an die gesuchstel-
lende Person selber abgegeben.

Die Sachbearbeitung der Bürgerrechtskommission überprüft dabei, ob die formellen Voraussetzun-
gen gemäss Art. 9 BUG im konkreten Fall erfüllt sind.
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Mit der Herausgabe des Gesuchsformulars werden folgende Unterlagen abgegeben.
Kurzinformation zum Einbürgerungsverfahren ausländischer Gesuchsteller und Gesuchstelle-
rinnen

Vorliegende Richtlinien des Gemeinderates

4. Sprachnachweis

Das Erreichen der Sprachkompetenzen gemäss §19 und § 22 des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes
sind Voraussetzung für die Entgegennahme des Einbürgerungsgesuchs durch die Sachbearbeitung
der Bürgerrechtskommission.

Der Sprachnachweis ist durch einen Sprachenpass/Sprachnachweis von fide oder ein anerkanntes
Sprachzertifikat nachzuweisen. Die Ausländerinnen und Ausländer sind selber für die Beschaffung
verantwortlich und tragen die Kosten.

5. Einreichung Formular Einbürgerungsgesuch

Ausländerinnen und Ausländer können das Einbürgerungsgesuch bei der Sachbearbeitung der Bür-
gerrechtskommission, Abteilung Zentrale Dienste einreichen.

Minderjährige Kinder werden auf Gesuch hin in die Einbürgerung der Eltern einbezogen, wenn sie
unter deren elterlicher Sorge stehen und mit ihnen zusammenleben. Üben die Eltern die elterliche
Sorge gemeinsam aus, bedarf der Einbezug in die Einbürgerung der Zustimmung beider Elternteile.
Bei Kindern ab dem 12. Altersjahr sind die Voraussetzungen nach den §§ 18-25 kBüG eigenständig
und altersgerecht zu prüfen. Jugendliche über 16 Jahre haben zudem ihren eigenen Willen auf
Erwerb des Schweizer Bürgerrechtes schriftlich zu erklären.

Dem vollständig ausgefüllten Formular Einbürgerungsgesuch sind folgende Unterlagen beizule-
gen:

Auszug aus dem Schweizerischen Personenstandsregister;
Strafregisterauszug für jede gesuchstellende Person über 18 Jahre;
Betreibungsregisterauszug für jede gesuchstellende Person über 18 Jahre;
Nachweis Aufenthalt in der Schweiz für jede gesuchstellende Person (sofern sich die Mindestau-
fenthaltsdauer von insgesamt 10 Jahren nicht alleine auf die Gemeinde Knutwil bezieht), wovon
drei in den letzten fünf Jahren vor Einreichung des Gesuchs in der Gemeinde Knutwil;
Passkopie für jede gesuchstellende Person;
Kopie Niederlassungsbewilligung (C-Ausweis) für jede gesuchstellende Person;
Lebenslauf;
ein aktuelles Foto;

Sprachnachweis für jede gesuchstellende Person, sofern nicht ein Befreiungsgrund vorliegt;
Erklärung betreffend Beachten der Rechtsordnung;
Erklärung zur Respektierung der Werte der Bundesverfassung.

Alle Dokumente sind im Original beizulegen und dürfen nicht älter als sechs Monate sein. Kopien sind
zugelassen in den oben speziell vermerkten Fällen. Sind die Dokumente nicht in einer Landessprache
abgefasst, sind diese zusammen mit einer notariell beglaubigten Übersetzung einzureichen.

6. Informationsverpflichtung

Die Sachbearbeitung Bürgerrechtskommission informiert die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller
bei der Gesuchseinreichung und bei Bedarf auch später ausführlich über die Voraussetzungen und
das Verfahren der Einbürgerung sowie die Praxis der Bürgerrechtskommission.
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7. Vorbereitungsarbeiten durch die Sachbearbeitung Bürgerrechtskommission

7.1 Gesuchsunterlagen

Die Sachbearbeitung Bürgerrechtskommission trifft sämtliche vor-
bereitenden Massnahmen. Sie nimmt das Einbürgerungsgesuch
von den Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern am Schalter der

Abteilung Zentrale Dienste entgegen und überprüft es auf Vollstän-
digkeit. Sind die Gesuchsunterlagen nicht komplett, wird das Ein-
bürgerungsgesuch samt Unterlagen an die gesuchstellende Person
zurückgewiesen. Sind alle Gesuchsunterlagen vorhanden, werden
die Unterlagen entgegengenommen. Im Anschluss werden die for-
mellen Voraussetzungen analog den gesetzlichen Grundlagen für
eine Einbürgerung überprüft.

7.2 Verfahrenseröffnung

Sind diese erfüllt, wird das Verfahren im Sinne einer Eingangsbestä-
tigung eröffnet und der Kostenvorschuss in Rechnung gestellt.

7.3 Abklärungen

Die Sachbearbeitung Bürgerrechtskommission holt Referenzen sowie Informationen beim Arbeit-
geber und/oder bei den Schulbehörden, etc. ein.

Die Sachbearbeitung Bürgerrechtskommission holt weiter Berichte des Amtes für Migration, der
Luzerner Polizei und der Gemeindeverwaltung Knutwil ein. Mittels der durch die Gesuchstellerin-
nen und Gesuchsteller erteilten Vollmacht werden zudem die notwendigen Abklärungen bei wei-
teren Amtsstellen und den Strafverfolgungsbehörden durchgeführt (Amtsstatthalteramt, Staats-
anwaltschaft, Jugendanwaltschaft, etc.). -°.
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8 Weitere Verfahrensschritte

8.1 Vorgespräch Ausschuss

Zur Vorbehandlung der Einbürgerungsgesuche wird von der Bürgerrechtskommission ein Aus-
schuss bestimmt.

Die Gesuchsteller und Gesuchstellerinnen werden vor dem Einbürgerungsgespräch zu einem Vor-
gespräch vor dem Ausschuss eingeladen. Das Vorgespräch dient einer ersten Einschätzung des
Integrationsstandes der gesuchstellenden Person. Vorhandene Defizite können aufgezeigt und
Empfehlungen abgegeben werden.
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8.2 Gespräch Bürgerrechtskommission

Die Bürgerrechtskommission lädt die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller zu einem Gespräch
vor der Kommission ein. Sie kann weitere Berichte und Abklärungen verlangen.

Das Verfahren vor der Bürgerrechtskommission und die Entscheidungsfindung richten sich nach
der Verordnung der Bürgerrechtskommission der Gemeinde Knutwil.
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Die Zusicherung des Bürgerrechts der Gemeinde Knutwil wird erst rechtskräftig, wenn auch die
Zustimmungen der zuständigen kantonalen und eidgenössischen Stellen erfolgt sind.

9. Akteneinsichtsrecht

Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller haben die Möglichkeit, ihre gesuchsrelevanten Akten
nach Terminvereinbarung bei der Sachbearbeitung Bürgerrechtskommission, Abteilung Zentrale
Dienste, einzusehen.

10. Doppelte Staatsbürgerschaft

Das Schweizer Recht anerkennt die doppelte Staatsbürgerschaft. Weitere diesbezügliche Abklä-
rungen beim Heimatstaat sind Sache der Einbürgerungswilligen.

11. Gebühren

Die Gebühren für das Einbürgerungsverfahren werden kostendeckend den Gesuchstellern belas-
tet.

11.2 Kostenvorschuss

Das Gesuch wird erst behandelt, wenn der Kostenvorschuss von Fr. 700.00 bei Einzelpersonen und
Fr. 900.00 bei Familien bezahlt ist. Andernfalls wird auf das Gesuch nicht eingetreten. Der Kosten-
vorschuss wird bei Abschluss des Einbürgerungsverfahrens mit der tatsächlich festgesetzten und
in Rechnung gestellten Einbürgerungsgebühr verrechnet.

11.2 Ordentliche Bearbeitungsgebühr
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Die ordentliche Bearbeitungsgebühr beträgt für Einzelpersonen Fr. 1'430.00 und für Familien Fr.
1'860.00. Ausserordentliche Aufwands und Auslagen bleiben vorbehalten und werden zusätzlich
in Rechnung gestellt.

Bei einem Abbruch (Rückzug, Sistierung etc.) eines Einbürgerungsverfahrens von ausländischen
Gesuchsteller vor der Behandlung in der Gesamtkommission betragen die Bearbeitungsgebühren
generell Fr. 900.00. Sobald ein Gesuch in der Gesamtkommission behandelt wird, gelten die oben
aufgeführten Bearbeitungsgebühren.
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11.3 Kosten für einzelne Verrichtungen

Die Kosten für einzelne Verrichtungen und Leistungen richten sich nach der Verordnung über den
Gebührenbezug vom 23. November 2010 sowie nach dem Gebührentarif und der Kostenverord-
nung für die Staatsverwaltung vom 28. Mai 1982.
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12. Genehmigung und Inkrafttreten

Diese Richtlinien wurden vom Gemeinderat an der Sitzung vom 23. Januar 2020 genehmigt und tre-
ten rückwirkend per l. Januar 2020 in Kraft.

Die am 24. Mai 2018 erlassenen Richtlinien werden vollumfänglich durch diese Richtlinien ersetzt.

Knutwil, 23. Januar 2020

Qemeinderat» Knutwil

P'rfsßä Gafliker
Gemeindepräsidejntin

'}

ti

Gemeirräeschreiber-Substitutin

"°
fU
-c
1-

LU

GO
T3
c:
=3

-I—'
D
c
^

(D
c
«*-»

•o
ro
^-»
in

u

-a
c
:f0




